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Die Neuregelung des Fundwesens durch die SPG-Novelle 2002 

5. Aufgaben der Fundbehörde 

5.1. Grundsätzliches 

„Neben der Entgegennahme und Ausfolgung an den Eigentümer oder Besitzer hat 

sie, wenn eine Ausfolgung nicht möglich ist, den Fund aufzubewahren und bei 

Funden, deren Wert 100 Euro übersteigt, durch Anschlag auf der Amtstafel oder 

sonst auf ortsübliche Weise bekannt zu machen.“ 

 

 

Gefunden wurde am 17.6.2021 auf der Autobahnraststätte 

Herzogberg, Parkplatz eine  

 

BRIEFTASCHE SAMT INHALT – Karten, Führerschein, 

Personalausweis und namhaftem Geldbetrag  

 

Hinterlegungsort: Fundamt der Gemeinde Maria Wörth – p.A. 

Tourismusinformation Maria Wörth, Seepromenade 5, 9082 Maria 

Wörth.  

 

 

Angeschlagen: 18.6.2021 

Abgenommen:  

 

        Die Fundbehörde: 

         Bgm. Markus Perdacher eh. 
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